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Erwägungen

E. 1
Mit Beschluss vom 26. Oktober 2022 bestätigte das Kantonsgericht Basel-Landschaft seine
Verfügung vom 8. September 2022, mit welcher das im Verfahren 810 22 180 gestellte
Gesuch um unentgeltliche Prozessführung abgewiesen wurde. Dies, weil es nach
summarischer Prüfung die Erfolgsaussichten der Beschwerde als deutlich geringer als die
Verlustgefahren einstufte.

E. 2
Darauf geht der Beschwerdeführer in seiner Eingabe vom 24. November 2022
(Poststempel) nicht ein, sondern trägt ausserhalb davon Liegendes vor. Insbesondere legt er
nicht dar, inwieweit das kantonale Gericht mit seinem auf kantonalem Recht beruhenden
Beschluss Bundesrecht bzw. insbesondere Verfassungsrecht verletzt haben könnte. Gestützt
auf Art. 42 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 95 ff. und 106 BGG wäre er indessen dazu
verpflichtet gewesen.

E. 3
Da es damit offensichtlich an einer hinreichenden Begründung der Eingabe fehlt, führt dies
zu einem Nichteintreten auf das Rechtsmittel im vereinfachten Verfahren nach Art. 108
Abs. 1 lit. b BGG .

E. 4
In Anwendung von Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG wird ausnahmsweise auf die Erhebung von
Gerichtskosten verzichtet.
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